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Suggestion for amendment of Article : 22

By Mr : Joschka Fischer

Status : - Member

Artikel 22: Der Rechnungshof

(1) Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung wahr.

(2) Er prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Union und überzeugt
sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung.

(3) Der Rechnungshof besteht aus einem Staatsangehörigen je Mitgliedstaat. Seine Mit-
glieder üben ihre Aufgaben in voller Unabhängigkeit aus.

Explanation (if any) :

Anmerkung zu Absatz 3: Um eine effiziente Arbeitsweise des Rechnungshofs auch nach der

Erweiterung zu sichern, sollte die Anzahl der Mitglieder verringert werden. Als Modell wäre

denkbar:

•  Die Einrichtung eines Lenkungsausschusses, der aus einem Vertreter je Mitgliedstaat

besteht;

•  Sowie einem Vorstand von neun Mitgliedern, die vom Rat auf sechs Jahre aus den

Mitgliedstaaten auf Rotationsbasis nach Anhörung des Europäischen Parlaments mit

qualifizierter Mehrheit bestimmt werden.


